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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 S. 5 in 

Verbindung mit § 186 Absatz 4 S. 2 AktG  

Unter Tagesordnungspunkt 8 wird vorgeschlagen, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 

Aktiengesetz zu ermächtigen, bis zum 9. Oktober 2029 eigene Aktien im Umfang von 

insgesamt bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals oder, falls dieser Wert geringer ist, des 

zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu 

erwerben. Bei der Verwendung der so erworbenen Aktien, die grundsätzlich zu allen 

gesetzlich zulässigen Zwecken möglich sein soll, soll in bestimmten Fällen ein Bezugsrecht 

der Aktionäre ausgeschlossen sein: 

 

Belegschaftsaktien  

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien sollen Personen, die im 

Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder ggf. einem mit ihr verbundenen Unternehmen 

stehen, zum Erwerb angeboten, zugesagt oder übertragen werden, sowie zur Erfüllung 

bereits bestehender Zusagen gegenüber solchen Personen verwendet werden können. 

Dabei handelt es sich um eine Ermächtigung zur Ausgabe von sogenannten 

Belegschaftsaktien. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss ist notwendige 

Voraussetzung für die Verwendung von eigenen Aktien zum Zweck der Ausgabe als 

Belegschaftsaktien. Die Verwendung von eigenen Aktien zur Ausgabe von 

Belegschaftsaktien ist nach dem Aktiengesetz auch bereits ohne Ermächtigung durch die 

Hauptversammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 Aktiengesetz), dann aber nur zur Ausgabe an 

Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach Erwerb. Demgegenüber soll hier der Vorstand 

ermächtigt werden, ohne Beachtung einer Frist die eigenen Aktien als Belegschaftsaktien 

einzusetzen. Der Vorstand kann die Aktien dabei insbesondere mit einem angemessenen 

Abstand zum jeweils aktuellen Börsenkurs zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz für den 

Erwerb zu schaffen. Die Ausgabe von Aktien an Beschäftigte fördert ihre Identifikation mit 

dem und die Bindung an das Unternehmen, beteiligt die Arbeitnehmer unmittelbar am 

Erfolg und fördert das (mit-)unternehmerische Denken. Damit liegt die Ausgabe von Aktien 

an Beschäftigte im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Die Nutzung 

vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung an 

Begünstigte kann wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität 

erhöhen. 

 

Veräußerung über die Börse oder durch öffentliches Angebot  

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen 

eigenen Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder 

veräußert werden. Dadurch wird das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre 

soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für 

Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines 

Veräußerungsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. 
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Sachleistung  

Punkt 8 der Tagesordnung sieht weiter vor, dass die eigenen Aktien der Gesellschaft auch 

zur Verfügung stehen, um diese im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 

zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 

sowie sonstiger Vermögensgegenstände unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

als Gegenleistung anbieten zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit 

erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten rasch, erfolgreich und unter Schonung 

der Liquidität auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zu 

Unternehmenszusammenschlüssen, zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder sonstiger Vermögensgegenstände reagieren zu 

können. Nicht selten ergibt sich aus den Verhandlungen die Notwendigkeit, als 

Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Dem trägt die Ermächtigung 

Rechnung. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation den Börsenkurs der 

UmweltBank-Aktie berücksichtigen, auch wenn eine schematische Anknüpfung nicht 

vorgesehen ist, um im Interesse der Gesellschaft liegende Verhandlungsergebnisse nicht 

durch Kursschwankungen wieder in Frage zu stellen. 

 

Außerhalb der Börse unter Bezugsrechtsausschluss  

Außerdem ist vorgesehen, dass erworbene eigene Aktien auch außerhalb der Börse gegen 

Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden können. Voraussetzung 

dafür ist, dass die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den 

Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 

unterschreitet. Damit wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten 

Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes 

der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis 

veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich 

unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien 

geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom 

Börsenkurs so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 

vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Dabei gilt, dass die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

veräußerten Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten 

dürfen. Maßgebend für die Berechnung der 10%-Grenze ist die Höhe des Grundkapitals im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder  falls der nachfolgende Wert 

geringer ist  die Höhe des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser 

Ermächtigung. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung 

von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der 

Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft 

ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 

gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die 

vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen. Mit dieser Beschränkung und dem 
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Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die 

Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Die Aktionäre 

haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch einen Kauf von 

UmweltBank-Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigungen liegen im 

Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhelfen. Sie ermöglichen 

beispielsweise, eigene Aktien an institutionelle Anleger zu veräußern oder neue 

Investorenkreise zu erschließen. 

 

Einziehung 

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses und früherer Ermächtigungsbeschlüsse 

erworbenen eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der 

Hauptversammlung eingezogen werden können. Dies führt grundsätzlich zur Herabsetzung 

des Grundkapitals. Abweichend hiervon wird der Vorstand aber auch ermächtigt, die 

Einziehung entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Veränderung des Grundkapitals 

durchzuführen. In diesem Fall erhöht sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien 

am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG. 

 

Options- und Wandlungsrechte bzw. -pflichten 

Ferner kann es zweckmäßig sein, zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungspflichten anstelle einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts einzusetzen. Auch schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, 

das Bezugsrecht der Aktionäre zugunsten der Gläubiger von Schuldverschreibungen 

(einschließlich Genussrechten) mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. einer 

Wandlungspflicht teilweise auszuschließen um, anstelle einer Ermäßigung des Options- 

bzw. Wandlungspreises, den Gläubigern bereits bestehender Options- oder 

Wandlungsrechte bzw. den Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten 

Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf Aktien als Verwässerungsschutz 

gewähren zu können.  

 

Aufsichtsrat  

Ferner soll der Aufsichtsrat ermächtigt werden, eigene Aktien den Mitgliedern des 

Vorstands der Gesellschaft zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf 

Aktien der Gesellschaft anzubieten. Auch in diesen Fällen kann die Nutzung vorhandener 

eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung an Vorstandsmitglieder 

für die Gesellschaft wirtschaftlich sinnvoll sein, weswegen die Flexibilität erhöht werden soll. 

Zudem soll die Ermächtigung des Aufsichtsrats die Möglichkeit des Angebots, der Zusage 

und der Übertragung eigener Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft im 

Rahmen der geltenden Vergütungsregelungen umfassen. Hierdurch soll die Voraussetzung 

geschaffen werden, Vorstandsmitgliedern zukünftig als variable Vergütungsbestandteile 

anstelle einer Barzahlung Aktien der Gesellschaft zu gewähren, um einen Anreiz für eine 

langfristige, auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu schaffen. 

 


